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Tag I n h a l t Seite

§ 1

Sonntagsverkaufszeiten im Bezirk Hamburg-Mitte

(1) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 5. April 2009,
aus Anlass der Veranstaltung „Frühlingszauber in der Stadt“ in
der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(2) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 5. April 2009,
aus Anlass der Veranstaltung  „Osterspaziergang mit Politi-
kern“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(3) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 21. Juni 2009,
aus Anlass der Veranstaltung  „Schlussverkauf mit Gewinn-
spiel und einem attraktiven Musikprogramm“ in der Zeit von
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(4) Verkaufsstellen dürfen am Sonntag, dem 8. November
2009, aus Anlass der Veranstaltung „Winterzauber in der
Stadt“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

(5) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach den Absätzen 1
und 4 wird beschränkt auf das vom Zollkanal – Binnenhafen –
Norderelbe und den Straßen Helgoländer Allee – Millerntor-
platz – Holstenwall – Gorch-Fock-Wall – Esplanade – Lom-
bardsbrücke – Ferdinandstor – An der Alster – Lohmühlen-
straße – Berliner Tor – Spaldingstraße – Deichtorplatz –
Oberbaumbrücke umgrenzte Gebiet des Bezirksamtsbereichs
Hamburg-Mitte. 

(6) Die Freigabe der Öffnungszeiten nach den Absätzen 2
und 3 wird beschränkt auf das Billstedt-Center.

§ 2

Schlussvorschrift

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den
Ladenschluss vom 12. Mai 1998 (HmbGVBl. S. 68), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2004 (HmbGVBl. S. 386), bleibt
unberührt.

6. 2. 2009 Elfte Verordnung über die Erweiterung der Verkaufszeiten aus Anlass von besonderen Ereignissen im
Bezirk Hamburg-Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

10. 2. 2009 Verordnung zur Aufhebung der Verordnungen über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
St. Pauli-Nord S 2 (Schulterblatt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2130-13

10. 2. 2009 Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
St. Pauli S 6, Rosenhofstraße  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2130-13

Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.

Elfte Verordnung
über die Erweiterung der Verkaufszeiten

aus Anlass von besonderen Ereignissen im Bezirk Hamburg-Mitte
Vom 6. Februar 2009

Auf Grund von § 8 Absatz 1 Sätze 2 und 3 des Laden-
öffnungsgesetzes vom 22. Dezember 2006 (HmbGVBl. S. 611)
in Verbindung mit der Weiterübertragungsverordnung-Ver-
kaufszeiten vom 11. Juni 2002 (HmbGVBl. S. 92), geändert am
23. September 2003 (HmbGVBl. S. 477), wird verordnet:

Hamburg, den 6. Februar 2009.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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Verordnung
zur Aufhebung der Verordnungen

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes St. Pauli-Nord S 2 (Schulterblatt)
Vom 10. Februar 2009

Auf Grund von § 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 22. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2986, 2998), in Verbindung mit § 4 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 24. Juni 2008
(HmbGVBl. S. 239), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes St. Pauli-Nord S 2 (Schulterblatt) vom
18. Februar 1986 (HmbGVBl. S. 36) in der geltenden Fassung,
sowie die Verordnung über die förmliche Festlegung eines
Erweiterungsgebietes zum Sanierungsgebiet St. Pauli-Nord S 2
(Schulterblatt) vom 20. März 1990 (HmbGVBl. S. 52) werden
aufgehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 10. Februar 2009.

Verordnung
zur Aufhebung der Verordnung

über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes St. Pauli S 6, Rosenhofstraße
Vom 10. Februar 2009

Auf Grund von § 162 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September
2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 22. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2986, 2998), in Verbindung mit § 4 des Bauleitplan-
feststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 24. Juni 2008
(HmbGVBl. S. 239), wird verordnet:

Einziger Paragraph

Die Verordnung über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes St. Pauli S 6, Rosenhofstraße vom 26. August
2003 (HmbGVBl. S. 461) in der geltenden Fassung wird auf-
gehoben.

Gegeben in der Versammlung des Senats,

Hamburg, den 10. Februar 2009.
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